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DÄMMUNG VON ROHRLEITUNGEN NACH DEM NEUEN GEBÄUDE-
ENERGIEGESETZ (GEG) 
 
Im neuen „Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und 
Kälteerzeugung in Gebäuden (Gebäudeenergiegesetz – GEG)“ werden das Energieeinsparungsgesetz 
(EnEG), die Energieeinsparverordnung (EnEV) und das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz 
(EEWärmeG) jetzt zusammengeführt. Das GEG gilt seit dem 01.November 2020 und wurde 2023 
novelliert. Die Änderungen treten zum 01.01.2024 in Kraft. 
 
Keine wesentlichen Änderungen bei der Rohrdämmung warmgehender Leitungen 
Deutlich höhere Dämmdickenanforderungen für kaltgehende Leitungen 
 
Das neue Regelwerk übernimmt die Anforderungen zur Dämmung von warmgehenden Rohrleitungen 
aus der Energieeinsparverordnung (EnEV) und der Vorgängerversion des GEG.  
Für kaltgehende Leitungen ergibt sich eine Erhöhung der geforderten Dämmdicken von 6 mm auf 9 
mm bzw. 19mm. 
Diese finden sich in Anlage 8 des Gesetzes: 
 

 100%-Dämmung (1aa – dd),  
 50%-Dämmung (1ee und ff),  
 Rohrdämmung im Fußbodenaufbau (1gg),  
 Rohrdämmung ohne Anforderung (1b), 
 200% Dämmung für direkt an Außenluft angrenzend verlegte Rohrleitungen (1hh) und 
 Dämmung von Kälteverteilungs- und Kaltwasserleitungen sowie Armaturen von 

Raumlufttechnik- und Klimakältesystemen (2). 
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Das neue GEG – wie zuvor auch die EnEV – regelt ausschließlich die Dämmung von Heizungs- und 
Warmwasserleitungen sowie Kälteverteilungs- und Kaltwasserleitungen von Raumlufttechnik- und 
Klimakältesystemen. Trinkwasserleitungen (kalt) fallen auch weiterhin nicht unter die Verordnung. 
 

 
 
Die korrekten Dämmschichtdicken für abweichende Werte der Wärmeleitfähigkeit lassen sich auf der 
Grundlage der VDI 2055, Blatt 1 errechnen oder wenn möglich direkt aus den Tabellen 14 und 15 der 
DIN 4108-4:2017-02 zu entnehmen.  
In der folgenden Tabelle sind die entsprechend berechneten Dämmdicken für Wärmeleitfähigkeiten von 
0,025 bis 0,045 W/mK bei 40°C für warmgehende Leitungen) aufgeführt. 
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Dämmung von Heizungs- und Warmwasserleitungen  
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Dämmungen im Außenbereich 
Für an Außenluft grenzende, warmgehende Leitungen, die unter den §69 fallen, fordert das GEG 
weiterhin eine Dämmung mit 200%.  
Diese gilt auch für im Außenbereich aufgestellte Monoblock-Wärmepumpen, sofern die Zuleitung ins 
Haus als wasserführender Teil der Heizungsanlage ausgeführt ist und an Außenluft angrenzt. Für 
erdverlegte Leitungen von Wärmepumpen oder Split-Wärmepumpen, bei denen der Anschluss über 
eine Kältemittelleitung erfolgt, sind aktuell keine Anforderungen festgelegt. Die Dämmung dieser 
Leitungen ist jedoch sinnvoll, da diese in die Gesamtenergiebilanz der Gebäude einfließen. 
 
Dämmung von Kälteverteilungs- und Kaltwasserleitungen 
 
Bei der Planung kältetechnischer Anlagen wurde der Verminderung von Energieverlusten in der neun 
Fassung des Gesetzes eine höhere Wichtigkeit zugewiesen. Trotzdem sollte für außergewöhnliche 
Umgebungs- und Medienbedingungen der Tauwasserschutz unabhängig geprüft werden. Dies gilt 
insbesondere für Ausführungen mit Ummantelungen und Luftspalt.  
Zur weiteren Reduktion von Wärmeverlusten sind auch höhere Dämmdicken zu prüfen. 
 
Klimaanlagen werden häufig auch zum Heizen und Kühlen verwendet. So müssen Wärmeverteilungs-
leitungen von Wechseltemperaturanlagen nach § 69 des GEG nach den Anforderungen der Anlage 8 
(siehe obige Tabelle 1) gedämmt werden. Kälteverteilungs - und Kaltwasserleitungen von Klimaanlagen 
mit einer Nennleistung von mehr als 12 kW bzw. von raumlufttechnischen Anlagen, die für einen 
Volumenstrom der Zuluft von mindestens 4000 m³/h ausgelegt sind, müssen laut § 70 des GEG 
gedämmt werden. Die Dämmung der Anlage muss theoretisch beiden Anforderungen gerecht werden 
und die Dämmschichtdicke ist somit der jeweils strengeren Anforderung gemäß - in der Regel der 
„Heizfall“ - auszulegen.  
 

 
 
In der folgenden Tabelle sind die entsprechend berechneten Dämmdicken für Wärmeleitfähigkeiten von 
0,025 bis 0,045 W/mK bei 10°C für kaltgehende Leitungen aufgeführt: 
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